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Bekanntmachung der Gemeinde Stockeltdorf
Betr.: BeschluB des Bebauungsplanes Nr. 8fi iler GemelndB Stocketsdorf
fu7da?^Bbi8rsBdwMürch'dKrBohnrader'Wges"sütöitirth'7erTlM (Wesltangente),
nordästllch der Siedlunfl Friedrich-Ritzmann-StraBe und norih»estli6h dtr Siedlung Baa-
ynetchkqppel
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stockelsdorf hat in der Sitzung am 28.03.2022 den Be-
bauungsplan Nr. 86 der Gemeinde Stockelsdorf für das Gebiet südwestlich des Bahnräder We-
ges. südöstlich der L184 (Westtangente), nordöstlich der Siedlung Friedncri-Ritzmann-Straße
und nordwestlich der Siedlung Baareneichkoppel, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.
Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Der vorgenannte Bebauungsplan tritt mit Beginn des 17.08.2022 in Kraft.
Alle Interessierten können den Bebauungsplan difr Begründung und die zusammenfassende
Erklärung dazu von diesem Tage an im Bauamt der GemeindeverwaltungStockelsdort, Ahrens-
böker Straße 7,23617 Stockelsdort. 2. Stock, Zimmer 203, wälirend der'Öffnungszeiten für den
Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können dort ebenfalls eingesehen werden.
Zusätzlich wurden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Ertdärung
ins Internet unter der Adresse „www.stockelsdorf de- - Rathaus - Serviceange&ote - Bau-
leitplanung - Bebauungspläne eingestein und sind über den digitalen Atlas Nord des Landes
Schleswig-Holsteln zugänglich.
Der vorgenannte Bebauungsplan wird aus der 24. Änderung des Fläehennirtzungsplanes -tieu-
aufstellung- entwickejt.
Verltbuna mn Vertahrens- und Formwrschrinen, Mängel Sw Abwägung
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschnften sowie der in §214 Abs. 2 BauQB bezeichneten Vorschriften werden
unbeachtlich.wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmach unc

geltend gemacht worden sind- Dasselbe gilt (ur die^nacTi §214 Abs" 3
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachvertialt, der die
Verletiung oder den Mangel begründen soll, dariulegen (§ 215 Ate. 1 BauGB).
Fälligketfund ErlSsehenmöi
Auf die Vorschrmen des §45 Abs,3 Satz 1 und ?sowieAbs. 4 BauGB über die fristgemäße
Seltendmacliung etwaiger Entschädigungsansprüche (ur Eingnffe durch diesen Bebauungsplan
in eine bisher zulässige Nut2ung und über das Erlöschen,von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Verlet2ung landesrechtlicher Formvorscftriflen
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der In § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung bezeichneten
landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebau-
ungsptansatzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschnften der Gemeinde-
Ordnung, wenn sie nfcht schrifflich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
gegenüber der Gemeinde Stockelsdort unter Be2eichnung der verletzten Vorschrift und der
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.
Der Text dieser Bekanntmachung ist ergänzend auf der Internetseite der Qemeinde Stockelsdort
unter www stockelsdort de - Rathaus - Bekatintmachungen - Bekanntmachungen - Veröffent-
lichungen der Bauleitplanung einzusehen.
ObersichtsDlan:
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Die Bürgermeisterin
Gez-
Julia Samtteben
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Die örtliche Bekanntmachung erfolgte auf der Grundlage des § 15 Abs. 5 der zur Zeit gültigen
Hauptsatzung der Gemeinde Stockelsdorf am 16.08.2022 in den Lübecker Nachrichten (Bad
Schwartauer / Stockelsdorfer Nachrichten) mit dem Hinweis, dass diese Bekanntmachung
ergänzend auf der Internetseite der Gemeinde Stockelsdorf unter www.stockelsdorf.de -
Rathaus - Bekanntmachungen - Bekanntmachungen - Veröffentlichungen der
Bauleitplanung eingesehen werden kann. ID-Nr: 2684.29779

Stockelsdorf, den 16.08.2022 ^^ Gemeinde Stockelsdorf

Die Bürgermeisterin
tm Auftrag

VaTiessa Bobsln



Schwarzvermietung: Behörden bisher machtlos
Eigentümer soll in Bliesdorf mehrere Häuser an Feriengäste vermieten – Kreis hat Nutzung untersagt – Inserate weiterhin online

vermietet werden sollen. An
dem Holztor in der Einfahrt
hängt eine Klarsichtfolie, da-
rin steckt ein Zettel mit dem
Namen des Eigentümers. Das
Grundstück ist eingefriedet,
die Hecke versperrt den Blick
auf den Garten.

Bürgermeister hat
Beschwerden gemeldet

Die Anwohner und die Ge-
meinde sind verärgert. Bür-
germeister Rainer Holtz

(CDU) sagt, er habedieMittei-
lung zur „illegalen Ferienver-
mietung im Wochenendhaus-
gebietBliesdorfStrand“schon
mehrfach an das Kreisbauamt
in Eutin weitergeleitet und
eine Überprüfung beantragt.

KreissprecherThomas Jeck
bestätigt: „Grundsätzlich ist
eine Ferienvermietung in
einem Wochenendhausgebiet
nicht zulässig.“ Auch räumt er
ein: „In derVergangenheit hat
es verschiedene Anzeigen ge-
geben, die auf eine solche Fe-

rienvermietung hingewiesen
haben. Die Gemeinde hat um
systemgerechtes Einschreiten
gebeten.“

DerKreis habedaherÜber-
prüfungen vorgenommen und
Nutzungsuntersagungen aus-
gesprochen, soweit Sachver-
halte nachgewiesen werden
konnten.

Doch gewirkt hat es offen-
bar nur bedingt. Die Bele-
gungskalender zeigen, dass
zumindest einige der von dem
Unternehmer angebotenen

Objekte bis Ende Oktober
ausgebucht sind. Auch in den
Auffahrten der Häuser stehen
Fahrzeuge mit auswärtigen
Kennzeichen.DerEigentümer
selbst war auf LN-Anfrage
nicht zu erreichen.

Das Thema Schwarzver-
mietung beschäftigt auch die
Politik in Grömitz. Die Frak-
tion der FreienWählervereini-
gung (FWV) will in der nächs-
ten Sitzung derGemeindever-
tretung einen Antrag stellen,
um den Kampf gegen die

Bliesdorf. Es könnte so
schön sein: Exklusiver Urlaub
mit Hund, dazu Blick aufs
Meer und ein großer Garten.
Als „Wohlfühloase“ wird das
Haus, in dembis zu vier Perso-
nen samt Vierbeinern Platz
finden, im Internet angeboten.
Doch dasGanze hat einenHa-
ken: Denn das Haus liegt in
der Siedlung Furthkoppel in
Bliesdorf – und dort ist Ferien-
vermietung verboten.

Doch ein Eigentümer, der
mehrere Objekte dort besitzt,
soll das seit langem ignorie-
ren. Die genaue Adresse der
Objekte ist seinem Internet-
auftritt nicht zu entnehmen.
Vielmehr wird die Lage dort
nur vage mit „Nähe Grömitz“
oder „Neustadt“ angegeben.
Die Objekte sind dazu wahl-
weise als „Top Ferienhaus“
oder „Exklusives Ferienob-
jekt“ inseriert. Ein Besuch vor
Ort zeigt aber, dass sich einige
der im Internet präsentierten
Objekte im Gebiet Furthkop-
pel befinden.

Die Lage ist optimal. Eine
Sackgasse führt direkt an den
Strand von Bliesdorf. Rechts
und links der Siedlung liegen
Campingplätze. Es ist herrlich
ruhig. Und genau deshalb ist
den anderen Wochenend-
hausbesitzern aufgefallen,
dass immer öfter Gäste von
außerhalb dort sind. „Vor al-
lem welche mit Hund“, sagt
ein Mann. „Die Vermietung
bringt viel Trubel in unser Ge-
biet. Die meisten anderen Be-
wohner kennt man ja. Aber in
diesemHäusern siehtman im-
mer andere Gesichter.“

Der 47-Jährige deutet auf
eines der Gebäude, die illegal

VOn MAikE WEGnEr

Die im Internet angebotenen Ferienhäuser liegen verteilt in der Siedlung Furthkoppel in Bliesdorf. FOTO: MAikE WEGnEr

„Schwarzvermietung“ inGrö-
mitz aufzunehmen. Sebastian
Rieke von der FWV stellt fest:
„Das Zahlenwerk geht nicht
auf, da muss es einen erhebli-
chen Anteil an Vermietern ge-
ben, die ihre Abgaben nicht
abführen. Da geht Grömitz
viel Geld flöten.“

Beispielsweise gebe es im-
mer wieder Zweitwohnungs-
besitzer, die ihre Domizile le-
diglich zehn Tage im Jahr offi-
ziell vermieten würde. Das
werfe Zweifel auf. Auffällig
sei zudem, wie oft Gäste, die
beispielsweise aus München
kämen, eine Tageskurkarte
am Automaten lösen würden.
Die Schlussfolgerung der
FWV:„Siehabenoffenbarkei-
ne Kurkarte durch ihren Ver-
mieter erhalten.“

Um in dieser Sache für
mehrGerechtigkeit zu sorgen,
fordert die Fraktionmehr Auf-
klärung. Einen Vorschlag, wie
genau das möglich wäre, wol-
len die Kommunalpolitiker in
derSitzungam18.August vor-
bringen. Beginn ist um 19.30
Uhr im Raum Eagle des Golf-
clubs Grömitz.

Verbot für
Vermietung

Als Wochenendhausgebiet
dürfen in der Furthkoppel in
Bliesdorf bei Grömitz weder
Häuser vermietet noch
dauerhaft bewohnt werden.
Über zehn Eigentümer hat-
ten sich nach der Untersa-
gung vor einigen Jahren da-
gegen gewehrt. Am Ende
wurde sogar gerichtlich da-
rüber entschieden, doch die
Verbote waren rechtmäßig.
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BEKANNTMACHUNGENIMMOBILIENMARKT
Bekanntmachung der Gemeinde Stockelsdorf

Betr.: Genehmigung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes – Neuaufstellung – der
Gemeinde Stockelsdorf für das Gebiet südwestlich des Bohnrader Weges, südöstlich der
L184 (Westtangente), nordöstlich der Siedlung Friedrich-Ritzmann-Straße und nordwestlich
der Siedlung Baareneichkoppel
Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein
hat die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 28.03.2022 beschlossene 24. Änderung
des Flächennutzungsplanes – Neuaufstellung – der Gemeinde Stockelsdorf für das Gebiet süd-
westlich des Bohnrader Weges, südöstlich der L184 (Westtangente), nordöstlich der Siedlung
Friedrich-Ritzmann-Straße und nordwestlich der Siedlung Baareneichkoppel mit Bescheid vom
20.07.2022 Az.: IV 524 i. V. - 512.111-55.040 (24.Ä.) nach § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Alle Interessierten können die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes – Neuaufstellung –,
die Begründung und die zusammenfassende Erklärung im Bauamt der Gemeindeverwaltung
Stockelsdorf, Ahrensböker Straße 7, 23617 Stockelsdorf, 2. Stock, Zimmer 203, während der
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Ergänzend sind diese Dokumente ins Internet eingestellt unter der Adresse „www.stockelsdorf.
de“ – Rathaus – Serviceangebote –Bauleitplanung – Flächennutzungspläne und über den digita-
len Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, Mängel der Abwägung
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Der Text dieser Bekanntmachung ist ergänzend auf der Internetseite der Gemeinde Stockelsdorf
unter www.stockelsdorf.de – Rathaus – Bekanntmachungen – Bekanntmachungen – Veröffent-
lichungen der Bauleitplanung einzusehen.
Übersichtsplan:

Stockelsdorf, 12.08.2022 Gemeinde Stockelsdorf
Die Bürgermeisterin

L.S. Gez.
Julia Samtleben

Bekanntmachung der Gemeinde Stockelsdorf
Betr.: Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 86 der Gemeinde Stockelsdorf
für das Gebiet südwestlich des Bohnrader Weges, südöstlich der L184 (Westtangente),
nordöstlich der Siedlung Friedrich-Ritzmann-Straße und nordwestlich der Siedlung Baa-
reneichkoppel
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stockelsdorf hat in der Sitzung am 28.03.2022 den Be-
bauungsplan Nr. 86 der Gemeinde Stockelsdorf für das Gebiet südwestlich des Bohnrader We-
ges, südöstlich der L184 (Westtangente), nordöstlich der Siedlung Friedrich-Ritzmann-Straße
und nordwestlich der Siedlung Baareneichkoppel, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.
Dies wird hiermit bekannt gemacht.
Der vorgenannte Bebauungsplan tritt mit Beginn des 17.08.2022 in Kraft.
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende
Erklärung dazu von diesem Tage an im Bauamt der Gemeindeverwaltung Stockelsdorf, Ahrens-
böker Straße 7, 23617 Stockelsdorf, 2. Stock, Zimmer 203, während der Öffnungszeiten für den
Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können dort ebenfalls eingesehen werden.
Zusätzlich wurden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung
ins Internet unter der Adresse „www.stockelsdorf.de“ – Rathaus – Serviceangebote – Bau-
leitplanung – Bebauungspläne eingestellt und sind über den digitalen Atlas Nord des Landes
Schleswig-Holstein zugänglich.
Der vorgenannte Bebauungsplan wird aus der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes –Neu-
aufstellung– entwickelt.
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, Mängel der Abwägung
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan
in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Verletzung landesrechtlicher Formvorschriften
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung bezeichneten
landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebau-
ungsplansatzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
gegenüber der Gemeinde Stockelsdorf unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.
Der Text dieser Bekanntmachung ist ergänzend auf der Internetseite der Gemeinde Stockelsdorf
unter www.stockelsdorf.de – Rathaus – Bekanntmachungen – Bekanntmachungen – Veröffent-
lichungen der Bauleitplanung einzusehen.
Übersichtsplan:

Stockelsdorf, 12.08.2022 Gemeinde Stockelsdorf
Die Bürgermeisterin

L.S. Gez.
Julia Samtleben








